
Anleitung für den „Berechner_Cash-Pool_ab_2025.xlsx“ 
 
 
Die Excel-Datei „Berechner_Cash-Pool_ab_2025.xlsx“ enthält mehrere Arbeitsmappen.  
Lediglich in der Arbeitsmappe „Eingaben_Cash_Pool“ sind Ihrerseits Eingaben erforderlich. 
 

 
 
Die Felder:  
BST-NR (Berichtsstellennummer, Spalte A),  
NAME (Spalte B),  
BEREICH (Spalte C, Auswahl ist hinterlegt mit Dropdown-Menü),  
EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL (Spalte D, Auswahl ist hinterlegt mit Dropdown-Menü)  
BETRAG (Spalte E)  
sind durch Sie sowohl für den CASH-POOL-FÜHRER (Zeile 3) als auch für die CASH-POOL-
EINHEITEN (Zeilen 7 ff.) zu befüllen (vgl. gelbe Markierung). 

 
 

 
 
Der Berechner berechnet automatisch alle Angaben für das aktuelle Quartal, welche für den Cash-Pool 
relevant sind. Angaben für das Vorquartal werden nicht berechnet. 
Nach Eingabe Ihrer Daten können Sie am unteren Rand der Excel-Datei auf die Arbeitsmappen der 
einzelnen Berichtsstellen wechseln, um die eigenen Eingaben mit denen des Berechners abzugleichen.  
 
CPF ist der Cash-Pool-Führer; CE sind die jeweiligen Cash-Pool Einheiten: 
 

 
 



Die Arbeitsmappe CPF enthält die Angaben für den CASH-POOL-FÜHRER (Amt Muster 1): 
 

 
 
Das Konto Bargeld und Einlagen (T110) des Cash-Pool-Führers enthält nur die Einlagen der 
Berichtsstellen abzgl. der Entnahmen der Berichtsstellen.  
Sollten Einlagen außerhalb des Cash Pools existieren, sind diese für die Datenlieferung an das 
Statistische Amt hinzuzufügen. 
 
 
Die Arbeitsmappe CE1 enthält die Angaben für die CASH-POOL-EINHEIT 1 (Gemeinde Muster 1); 
hier als Bsp. eine Cash-Pool-Einheit mit Einlage 
 

 
 
Bargeld und Einlagen (T110) hat nur der Cash-Pool-Führer nachzuweisen.  
Sollten evtl. Einlagen der Cash-Pool Einheiten außerhalb des Cash-Pools existieren, sind diese manuell 
einzutragen. 


